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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw, vom 23. Dezember 2004 gegen 

den Bescheid des Finanzamtes Oststeiermark vom 17. Dezember 2004 betreffend 

Einkommensteuer (Arbeitnehmerveranlagung) 2001 entschieden: 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird abgeändert. 

Die Bemessungsgrundlage und die Höhe der Abgabe sind dem als Beilage 

angeschlossenen Berechnungsblatt zu entnehmen und bilden einen Bestandteil dieses 

Bescheidspruches. 

Entscheidungsgründe 

Der Berufungswerber ist im Tunnelbau beschäftigt und machte im Zuge eines Antrages auf 

Wiederaufnahme des Verfahrens Frühstückskosten in Höhe von insgesamt € 374,- für 85 

Arbeitstage á € 4,40 von August bis Dezember 2001 als Werbungskosten geltend. Das 

Finanzamt nahm das Verfahren wieder auf und wies den Berufungswerber in seinem 

Begehren mit der Begründung ab, dass die pauschalen Kosten für das Frühstück nicht 

anerkannt hätten werden können, da durch seine längerfristige Tätigkeit in S ein weiterer 

Mittelpunkt der Tätigkeit begründet worden wäre.  

In der dagegen erhobenen Berufung führte der Berufungswerber aus, da er Bauarbeiter im 

Tunnelbau und sein Arbeitgeber international tätig sei, werde er zu Projekten im In- und 

Ausland betriebsentsandt. Im Kollektivvertrag für Bauarbeiter seien die Entsendebedingungen 

aufgelistet und die Vergütungen klar geregelt. Trotz der verschiedenen Einsatzorte bleibe der 
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Mittelpunkt seiner Lebensinteressen weiterhin sein Wohnort R. Dort habe er seine Familie und 

seinen Freundeskreis, dorthin kehre er nach jeder Dekade (Arbeitsperiode) gerne zurück, dort 

verbringe er seine Freizeit. Deshalb beantrage er nochmals seine eingereichten 

Werbungskosten für das Frühstück auf der Baustelle im Jahr 2001 zu berücksichtigen.  

In der abweisenden Berufungsvorentscheidung begründete das Finanzamt, Frühstückskosten 

würden nur so lange Werbungskosten darstellen, als nicht ein weiterer Mittelpunkt der 

Tätigkeit begründet werde. Da die Einsatzorte des Berufungswerbers (Baustellen) sich über 

einen längeren Zeitraum erstrecken würden, könnten die Frühstückskosten nur in der 

Anfangsphase von fünf Tagen anerkannt werden.  

In dem dagegen erhobenen Vorlageantrag führte der Berufungswerber aus, dass ihm sein 

Arbeitgeber eine Schlafmöglichkeit (Schlafplatz in einer Baracke) unentgeltlich zur Verfügung 

stellen würde. Daneben würden ihm noch die normalen Trennungsgelder nach den 

kollektivvertraglichen Vorschriften bezahlt werden. Sie würden allerdings nicht das Frühstück, 

sondern nur das Mittag- und Abendessen betreffen. Er müsse daher die Frühstückskosten aus 

eigener Tasche bezahlen. Die Lohnsteuerrichtlinien würden in diesem Fall unter den 

Randzahlen 315ff vorsehen, dass die Frühstückskosten mit € 4,40 angesetzt werden könnten. 

Da er für die Nächtigung keine Pauschbeträge beantragen würde, gelte diese Regelung nach 

den Lohnsteuerrichtlinien auch für Zeiten außerhalb der gesetzlich definierten Dienstreise 

gemäß § 26 EStG. Weiters dürfe er darauf hinweisen, dass er von seinen Kollegen wisse, dass 

andere Finanzämter in Kärnten und auch in der Steiermark die Frühstückskosten als 

Werbungskosten akzeptieren würden.  

Über die Berufung wurde erwogen: 

Aus dem angefochtenen Bescheid ist ersichtlich, dass der Berufungswerber vom 1.1.2001 bis 

zum 26.8.2001 seine Bezüge von der BGesmbH und ab 27.8 2001 bis 20.12.2001 von der 

ArgeT erhalten hat. Daraus ist abzuleiten, dass der Berufungswerber ab 27.8.2001 an einer 

neue Arbeitsstätte bzw. der neuen Baustelle in Strengen tätig wurde. Das ergibt sich auch aus 

seinem Antrag, ab August 2001 die Frühstückskosten als Werbungskosten zu berücksichtigen. 

Der Berufungswerber hat demnach keinen weiteren Mittelpunkt der Tätigkeit errichtet, 

sondern seinen einzigen Mittelpunkt der Tätigkeit von seinem bisherigen Arbeitsort an seinen 

neuen Arbeitsort nach Strengen verlegt. Nachdem der Wohnort des Berufungswerbers so weit 

vom seinem Arbeitsort entfernt ist, dass eine täglich Fahrt zwischen Wohnort und Arbeitsort 

nicht möglich ist, handelt es sich im gegenständlichen Fall um Aufwendungen für eine 

doppelte Haushaltsführung bzw. Familienheimfahrten, aber nicht um eine Dienstreise.  
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Gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 lit e EStG 1988 sind die Kosten der Fahrten zwischen Wohnsitz am 

Arbeits-(Tätigkeits-)ort und Familienwohnsitz (Familienheimfahrten) nicht abzugsfähig, soweit 

sie den auf die Dauer der auswärtigen (Berufs-) Tätigkeit bezogenen höchsten in § 16 Abs. 1 

Z 6 lit c angeführten Betrag übersteigen. Der Berufungswerber hat in seiner Erklärung zur 

Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2001 einen Betrag von S 11.520,- 

als Werbungskosten beantragt. Das Finanzamt veranlagte antragsgemäß und hat im Zuge der 

Wiederaufnahme des Verfahrens einen weiteren Betrag in Höhe von S 22,- (insgesamt daher 

S 11.542,-) als Werbungskosten berücksichtigt. Wie das Finanzamt zu diesem Betrag 

gekommen ist aus dem Akt nicht ersichtlich und konnte ebenso wenig telefonisch geklärt 

werden. Vermutlich wollte das Finanzamt im Wege der Wiederaufnahme das beantragte 

Frühstücksgeld in Höhe von € 4,40 für fünf Tage, ergibt € 22,-, als 

Verpflegungskostenmehraufwand berücksichtigen und hat dabei anstatt Euro Schilling 

angesetzt. Tatsächlich sind dem Berufungswerber nach diesen Überlegungen Aufwendungen 

für Familienheimfahrten in Höhe von S 12.000,- (5 Monate X S 2.400,-) und zusätzlich das 

Frühstücksgeld für fünf Tage in Höhe von € 22,-, daher insgesamt S 12.303,- oder € 894,09, 

anstatt durch das Finanzamt in Höhe von S 11.542,-, als Werbungskosten in Abzug zu 

bringen. Im Vergleich zu der im angefochtenen Bescheid ausgewiesenen Gutschrift in Höhe 

von € 547,37 erhöht sich die Gutschrift um € 20,71 auf € 568,08. Mit der Berücksichtigung 

von Aufwendungen für Familienheimfahrten wird dem vom Berufungswerber vorgebrachten 

Einwand, der Mittelpunkt seiner Lebensinteressen befinde sich weiterhin an seinem Wohnort 

in R , Rechnung getragen.  

Die Begründung dafür, dass dem Berufungswerber nicht wie beantragt das Frühstücksgeld für 

den gesamten Zeitraum seiner Tätigkeit in S im Jahr 2001 als Werbungskosten zu gewähren 

ist, ergibt sich aus der Judikatur des VwGH zu den Reisekosten: Im Erkenntnis vom 

28.1.1997, 95/14/0156, vertrat der Verwaltungsgerichtshof zu § 4 Abs. 5 EStG 1972 (im 

Wesentlichen gleich lautend mit § 16 Abs. 1 Z 9 EStG 1988) die Rechtsauffassung, dass eine 

berufliche Tätigkeit, die an einem neuen Tätigkeitsort aufgenommen wird, zu keinem 

steuerlich zu berücksichtigenden Verpflegungsmehraufwand führt, wenn sich der Berufstätige 

nur während des Tages am Tätigkeitsort aufhält. Soweit eine Nächtigung erforderlich ist, wäre 

- für den ersten Zeitraum von ca. einer Woche - der Verpflegungsmehraufwand zu 

berücksichtigen. Mit den Erkenntnissen vom 30.10.2001, 95/14/0013, und vom 7. Oktober 

2003, 2000/15/0151, folgte der Verwaltungsgerichtshof dieser Rechtsprechung. Obwohl 

gegenständlich nicht von einer Dienstreise im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 9 EStG 1988 

auszugehen ist, wird die Auffassung vertreten, dass dem Berufungswerber in der 

Anfangsphase von ca. einer Woche (5 Arbeitstage) die günstigen Verpflegungsmöglichkeiten 

nicht bekannt waren. Nachdem dem Berufungswerber eine Nächtigungsmöglichkeit vom 



Seite 4 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wurde und nach seinen Angaben dem Kollektivvertrag 

entsprechend steuerfreie Trennungsgelder vergütet wurden, war lediglich der Mehraufwand 

für das Frühstück als Werbungskosten in der Anfangsphase zu berücksichtigen. Aus der 

zitierten Rz 315 der Lohnsteuerrichtlinien ergibt sich im Übrigen lediglich, dass die 

Frühstückskosten entweder in der nachgewiesenen Höhe oder geschätzt € 4,40 dann 

Werbungskosten darstellen, wenn einem Arbeitnehmer für die Nächtigung eine kostenlose 

Unterkunft zur Verfügung gestellt wird. Über die Dauer der Gewährung wird keine Aussage 

getroffen.  

Was den Hinweis des Berufungswerbers betrifft, andere Finanzämter in Kärnten und auch in 

der Steiermark würden die Frühstückskosten als Werbungskosten akzeptieren, genügt es 

darauf hinzuweisen, dass aus einer - allenfalls rechtswidrigen -Vorgangsweise gegenüber 

Dritten niemand für sich einen Anspruch auf vergleichbares Vorgehen ableiten kann. Es ist 

daher ohne jegliche Bedeutung, ob andere Finanzämter gegenüber anderen Abgabepflichtigen 

nicht in gleichartiger Weise wie das gegenständliche Finanzamt gegenüber dem 

Berufungswerber vorgegangen ist (VwGH 24.4.1997, 93/15/0069). 

Es war daher wie aus dem Spruch ersichtlich zu entscheiden. 

Durch die Umrechnung der Beträge von Euro in Schilling bzw. von Schilling in Euro kann es zu 

geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.  

Beilage: 1 Berechnungsblatt 

Graz, am 23. März 2006 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


